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Vorwort zur 16. Auflage, Band 2

Die Regelungsdichte im Insolvenzrecht nimmt zu, konnte hier schon im Vorwort zu Band 2 der
letzten Auflage angemerkt werden. Das betrifft aber vor allem Instrumente, mit denen die eigentliche
Insolvenz gerade vermieden werden kann. Von herausragender Bedeutung ist insoweit das zum
1. Januar 2021 in Kraft getretene Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für
Unternehmen (Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz – StaRUG), das – zurück-
gehend auf die EU-Restrukturierungsrichtlinie (RRL)1 – genau solche vor- und außerinsolvenzlichen
Sanierungen stärkt. Aufbauend auf ihrer Mitwirkung an der Kommentierung der Insolvenzordnung
und der EuInsVO haben Frau Christine Borries sowie die Herren Béla Knof, Sebastian Mock, Daniel
F. Fritz, Georg Streit, Helmut Zipperer sowie die beiden Unterzeichner Teile der Kommentierung des
neuen Gesetzes übernommen; weitere Teile wurden von dem neu in den Autorenkreis hinzugetrete-
nen Richter am Amtsgericht Dr. Hermann Hoffmann, Bremen, sowie den Rechtsanwälten Dr. Fabian
Bürk, München, Dr. Dietmar Penzlin und Dr. Christian Mikolajczak und Rechtsanwältin Simone
Schönen, alle Hamburg, verfasst.
Unverändert behält seinen Platz in diesem Band 2 die Kommentierung der EuInsVO. Aufbauend

auf den früher von Hans-Jochem Lüer kommentierten Vorschriften der EuInsVO 2000 hatten schon
in der 15. Auflage Rechtsanwalt Béla Knof und Daniel F. Fritz die Kommentierung der Neufassung
der EuInsVO übernommen. Die Erläuterung der in der 15. Auflage von Ottmar Hermann (teilweise
gemeinsam mit Frank Bassermann) bearbeiteten Art. 24–60 und Art. 84–92 EuInsVO hat nunmehr
PD Dr. Gunter Deppenkemper, Mannheim, übernommen. Den Herren Hermann und Bassermann
sei ein herzlicher Dank für ihre Mitarbeit gesagt.
Art. 102c EGInsO §§ 1–26 EGInsO, der die deutschen Durchführungsbestimmungen zur EuInsVO

2015 enthält, wurde für diese Auflage neu von Maximilian Windorf, Hamburg, kommentiert; unver-
ändert wurden die Vorschriften auch im Zusammenhang der jeweils in Bezug genommenen Bestim-
mungen der EuInsVO erläutert.
Art. 102 EGInsO betrifft die (überholten) Durchführungsnormen zur EuInsVO 2000. Es ist zwar

denkbar, dass es noch Anwendungsfälle der EuInsVO 2000 gibt. Insoweit dürfte aber ein Rückgriff auf
die Kommentierung der Vorschrift durch Hans-Jochem Lüer in der 14. Auflage dieses Werkes aus-
reichen; von einer Kommentierung wurde hier daher abgesehen.
Schon in der 15. Auflage sahen sich Herausgeber und Verlag veranlasst, die insolvenzrechtlich

relevanten Teile der „Corona-Gesetzgebung“ (Art. 1, 5 und 6 des „Gesetzes zur Abmilderung der
Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ vom 27. März 2020,
BGBl. I, S. 569) unter 3. in diesen Band aufzunehmen. Für den zivilrechtlichen Teil dieses Gesetzes,
das auch erhebliche insolvenzrechtliche Auswirkungen hat, waren noch Christina Möllnitz-Dimick
und Martin Schmidt-Kessel, beide Universität Bayreuth, zum Autorenteam hinzugetreten. Die ver-
meintlich kurzfristig angelegte Krisen-Gesetzgebung entpuppte sich – wie die Coronakrise selbst – als
deutlich langlebiger als erwartet. Nicht nur dauerte die Krise länger als erhofft; vor allem aber – und
das ist für den Kommentar entscheidend – dauert deren rechtliche Aufarbeitung noch einige Zeit an.
Zudem steht die Gesetzgebung nicht nur in zeitlicher Hinsicht, sondern vor allem auch in inhaltlicher
Hinsicht zwischen dem eigentlichen Insolvenzrecht und dem dann im StaRUG kodifizierten Sanie-
rungsrecht. Der darin liegenden Verstetigung des „Kriseninsolvenzrechts“ hat jetzt der Gesetzgeber
noch kurz vor Erscheinen dieser Auflage durch Umbenennung des Gesetzes in „Sanierungs- und
insolvenzrechtliches Krisenfolgenabmilderungsgesetz“ (SanInsKG) Rechnung getragen; die dadurch
bewirkten Änderungen konnten während der Drucklegung noch berücksichtigt werden.
Die Herausgeber danken allen Autoren für ihre Mitarbeit an der Neuauflage dieses Teils des Werkes

sowie Frau Friederike Gräfin von und zu Egloffstein, Berlin, und Herrn Maximilian Windorf, Ham-
burg, für die umsichtige Erstellung des Sachverzeichnisses.
Möge auch dieser Band des Kommentars, der sich traditionell als Praktikerkommentar versteht, in

der neuen Auflage wiederum eine rechte Hilfe für den Benutzer sein. Anregungen und Verbesserungs-
vorschläge werden gerne entgegengenommen. Hinweise an die Herausgeber werden erbeten unter
Heribert.Hirte@jura.uni-hamburg.de oder hvallender@t-online.de.

Köln und Hamburg, im Herbst 2022 Heribert Hirte, Heinz Vallender

1 Richtlinie (EU) 2019/1023 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über präventive
Restrukturierungsrahmen, über Entschuldung und über Tätigkeitsverbote sowie über Maßnahmen zur Steigerung
der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren und zur Änderung der Richtlinie (EU)
2017/1132 (Restrukturierungsrichtlinie), ABl. EU Nr. L 172 v. 26.6.2019, S. 18.
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